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Artikel 11)

Änderung des Hessischen
Krankenhausgesetzes 2011

Das Hessische Krankenhausgesetz
2011 vom 21. Dezember 2010 (GVBl. I 
S. 587), geändert durch Gesetz vom 
15. September 2011 (GVBl. I S. 425), wird
wie folgt geändert:

1. In der Inhaltsübersicht wird nach der
Angabe zu § 25 folgende Angabe ein-
gefügt:

„§ 25a  Förderung zur Darlehenstil-
gung“

2. In § 6 Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe
„vom 20. Dezember 1988 (BGBl. I 
S. 2477, 2482), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 24. Juli 2010 (BGBl. I 
S. 983),“ gestrichen.

3. In § 7 Abs. 3 Satz 6 wird die Angabe
„(BGBl. I S. 887), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 17. März 2009
(BGBl. I S. 534)“ durch „(BGBl. I 
S. 886), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 15. Juli 2013 (BGBl. I S. 2423)“
ersetzt.

4. In § 9 Abs. 1 wird nach der Angabe
„(GVBl. I S. 646),“ die Angabe „ge-
ändert durch Gesetz vom 13. Dezem-
ber 2012 (GVBl. S. 622),“ eingefügt.

5. In § 11 Abs. 3 Satz 1 wird die Angabe
„24. März 2010 (GVBl. I S. 123)“
durch „7. September 2012 (GVBl. 
S. 271)“ ersetzt.

6. In § 14 Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe
„21. März 2005 (GVBl. I S. 218)“
durch „16. Dezember 2011 (GVBl. I 
S. 786)“ ersetzt.

7. In § 15 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 werden die
Wörter „vom Hundert“ jeweils durch
das Wort „Prozent“ ersetzt.

8. § 18 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 werden nach dem Wort
„Planungsmethode“ die Wörter
„sowie eine Darstellung der Ver-
sorgungsstrukturen und der Mor-
bidität im Land (Versorgungsat-
las)“ eingefügt.

b) In Abs. 2 Satz 2 wird die Angabe
„in der Fassung vom 22. Februar
1999 (BGBl. I S. 203), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 29. Juli
2009 (BGBl. I S. 2258),“ gestri-
chen.

9. In § 19 Abs. 1 Satz 5 wird die Angabe
„(BGBl. I S. 2207), geändert durch
Gesetz vom 17. Juli 2009 (BGBl. I 
S. 1990)“ durch „(BGBl. I S. 2206), zu-

letzt geändert durch Gesetz vom 
15. Juli 2013 (BGBl. I S. 2423)“ er-
setzt, wird nach der Angabe „(GVBl. I
S. 514),“ das Wort „zuletzt“ eingefügt
und wird die Angabe „14. Dezember
2006 (GVBl. I S. 711)“ durch „20. No-
vember 2013 (GVBl. S. 635)“ ersetzt.

9a. § 20 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Nr. 6 wird der Punkt durch
ein Komma ersetzt.

bb) Als Nr. 7 wird angefügt:

„7. der Landespflegerat mit ei-
ner Vertreterin oder einem
Vertreter.“

b) In Satz 2 wird die Angabe „und 6“
durch „bis 7“ ersetzt.

10. In § 22 Satz 3 wird die Angabe 
„5. August 2010 (BGBl. I S. 1127)”
durch “15. Juli 2013 (BGBl. I 
S. 2423)“ ersetzt.

11. Nach § 25 wird als § 25a eingefügt:

„§ 25a

Förderung zur Darlehenstilgung

(1) Zur Finanzierung von Investiti-
onsmaßnahmen nach § 25, die zur
strukturellen Weiterentwicklung von
Krankenhäusern dringend erforder-
lich sind, kann die zuständige Behör-
de einmalig im Jahr 2015 die Tilgung
von Darlehen durch einen Festbetrag
bis zu einem Gesamtdarlehensbetrag
von 120 Millionen Euro fördern, wenn
der Darlehensvertrag

1. mit Zustimmung der zuständigen
Landesbehörde abgeschlossen wur-
de und

2. vorsieht, dass der Darlehensbetrag
innerhalb zehn Jahren zu tilgen
ist.

(2) Die Fördersumme wird in zehn
gleichen Jahresraten ausgezahlt, be-
ginnend mit dem auf die Bewilligung
folgenden Jahr. Die für die Förderung
der Darlehenstilgung benötigten Mit-
tel sind aus den im jeweiligen Haus-
halt für die Investitionsförderung der
Krankenhäuser veranschlagten Mit-
teln zu bewilligen.

(3) Der Anspruch auf die Auszah-
lung der Jahresraten kann an den
Darlehensgeber abgetreten werden.“

12. In § 37 Satz 1 wird die Angabe 
„14. Dezember 2009 (GVBl. I S. 654)“
durch „27. Juni 2013 (GVBl. S. 446)“
ersetzt.

13. In § 41 Satz 2 wird die Angabe
„2015“ durch „2020“ ersetzt.
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Artikel 22)

Weitere Änderungen des Hessischen
Krankenhausgesetzes

Das Hessische Krankenhausgesetz
2011 vom 21. Dezember 2010 (GVBl. I 
S. 587), zuletzt geändert durch Art. 1,
wird wie folgt geändert:

1. In der Inhaltsübersicht wird die An-
gabe zum Achten und Neunten Teil
wie folgt gefasst:

„Achter Teil

Förderung der Krankenhäuser und
Aufbringung der Fördermittel

§ 23 Pauschalförderung

§ 24 Verwendung der 
Jahrespauschale

§ 25 Förderung weiterer
Anlagegüter

§ 26 Förderung bei Ausscheiden
aus dem Krankenhausplan

§ 27 Förderung von
Forschungsvorhaben

§ 28 Sicherung der Zweck-
bestimmung, Auflagen und
Bedingungen

§ 29 Rücknahme, Widerruf und
Erstattung

§ 30 Zuständige Behörde

§ 31 Lastenverteilung auf Land,
Landkreise und kreisfreie
Städte

§ 32 Förderung von Aus- und
Weiterbildungsstätten für
Fachberufe des Gesundheits-
wesens

Neunter Teil

Schlussbestimmungen

§ 33 Übergangsvorschriften

§ 34 Erlass von
Rechtsverordnungen

§ 35 Inkrafttreten, 
Außerkrafttreten“

2. In § 2 Abs. 1 Satz 2 und 3 wird die
Angabe „§ 33“ jeweils durch „§ 27“
ersetzt.

3. § 20 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt ge-
ändert:

a) In Nr. 3 wird das Komma durch
das Wort „und“ ersetzt.

b) Nr. 4 wird aufgehoben.

c) Die bisherige Nr. 5 wird Nr. 4 und
die Angabe „§ 33“ wird durch 
„§ 27“ ersetzt.

4. § 21 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt ge-
ändert:

a) In Nr. 2 wird das Komma durch ei-
nen Punkt ersetzt.

b) Nr. 3 wird aufgehoben.

5. Der Achte und Neunte Teil werden
wie folgt gefasst:

„Achter Teil

Förderung der Krankenhäuser und
Aufbringung der Fördermittel

§ 23

Pauschalförderung

(1) Die in § 9 Abs. 1 und Abs. 2 
Nr. 1 bis 4 und 6 des Krankenhausfi-
nanzierungsgesetzes genannten Tat-
bestände werden durch feste Beträge
(Jahrespauschalen) auf der Grundla-
ge der für die Krankenhäuser jeweils
ermittelten Investitionsbewertungsre-
lationen nach § 10 des Krankenhaus-
finanzierungsgesetzes gefördert. Bei
erstmaliger Aufnahme in den Kran-
kenhausplan entsteht der Anspruch
im auf das Jahr der Aufnahme folgen-
den Kalenderjahr.

(2) Die Jahrespauschale wird er-
mittelt, indem die jährlich zur Verfü-
gung stehenden Haushaltsmittel nach
Maßgabe der Abs. 3 bis 5 auf die
Krankenhäuser verteilt werden.

(3) Die Haushaltsmittel werden
nach Maßgabe des Haushaltsplans
und des § 9 Abs. 5 des Krankenhaus-
finanzierungsgesetzes bereitgestellt.
Dabei sollen die für das Jahr 2015 im
Haushaltsplan insgesamt zur Verfü-
gung gestellten Mittel für die Förde-
rung nach den §§ 25 bis 27 in der bis
zum 31. Dezember 2015 geltenden
Fassung nicht unterschritten werden.
Bestehende Verpflichtungen aus frü-
heren Haushaltsplänen werden ange-
rechnet. Die Mittel sollen jährlich ent-
sprechend den durch das DRG-Insti-
tut nach § 10 Abs. 2 Satz 3 des Kran-
kenhausfinanzierungsgesetzes ermit-
telten Kostensteigerungen angepasst
werden. Sofern vom DRG-Institut
hierzu keine Veröffentlichung erfolgt,
soll die allgemeine Kostenentwick-
lung förderfähiger Anlagegüter be-
rücksichtigt werden.

(4) Bei Krankenhäusern nach § 17
Abs. 2, die nach § 19 Abs. 4 Satz 1 zur
Teilnahme an der Notfallversorgung
bestimmt wurden, wird die Summe
der Investitionsbewertungsrelationen
um 15 Prozent erhöht.

(5) In den Jahren 2016 bis 2021
wird die einem Krankenhaus nach
Abs. 1 bis 4 zustehende Jahrespau-
schale um den sechsten Teil der Sum-
me der in den letzten sechs Jahren
vor dem jeweiligen Jahr bewilligten
Mittel für die Einzelförderung, die
Förderung zur Darlehenstilgung und
die Förderung der Nutzung von Anla-
gegütern gekürzt. Die verbleibende
Jahrespauschale darf die Förderung
durch pauschale Mittelzuweisung im
Jahr 2015 nicht unterschreiten.

(6) Krankenhausneubauten und
Sanierungs- oder Erweiterungsbau-
ten, deren Kosten voraussichtlich das
Doppelte der Jahrespauschale, min-
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destens aber zehn Millionen Euro
übersteigen, sind nur förderungsfä-
hig, wenn sie durch das für das Kran-
kenhauswesen zuständige Ministeri-
um genehmigt worden sind.

(7) Die Förderung nach Abs. 1
wird jährlich bewilligt. Ändern sich
die Grundlagen der Bemessung, ist
der Krankenhausträger verpflichtet,
die zuständige Behörde zu unterrich-
ten.

§ 24

Verwendung der Jahrespauschale

(1) Aus der Jahrespauschale kön-
nen Zins und Tilgung eines Darle-
hens bedient werden. Sie kann für In-
vestitionsvorhaben anderer Kranken-
häuser, die einen Anspruch auf För-
derung nach diesem Abschnitt haben
und einer gemeinschaftlichen Träger-
gesellschaft angehören, verwendet
werden. Der Anspruch auf die Aus-
zahlung der Jahrespauschale kann
zur Finanzierung förderfähiger Inves-
titionsvorhaben abgetreten werden.

(2) Die Jahrespauschale kann für
die Errichtung, Wiederbeschaffung
und Nutzung von Personalwohnraum
und Einrichtungen zur Betreuung der
Kinder der Beschäftigten des Kran-
kenhauses verwendet werden.

(3) Die Zinserträge sind den Pau-
schalmitteln zuzuführen und zweck-
entsprechend zu verwenden. Dies gilt
bei vorübergehender Inanspruchnah-
me von Pauschalmitteln anstelle von
Betriebsmittelkrediten bezüglich der
dadurch ersparten Zinsen entspre-
chend.

§ 25

Förderung weiterer Anlagegüter

(1) Für Anlagegüter,

1. für die keine Investitionsbewer-
tungsrelationen nach § 10 des
Krankenhausfinanzierungsgeset-
zes vorliegen,

2. die der teilstationären Versorgung
dienen,

können die förderfähigen Investiti-
onskosten monatlich bis zur Höhe der
für die Nutzung von Anlagegütern
ortsüblichen Miete gefördert werden.

(2) Soweit für einzelne Leistungen
eines Krankenhauses noch keine In-
vestitionsbewertungsrelationen nach
§ 10 des Krankenhausfinanzierungs-
gesetzes vorliegen, erfolgt die Förde-
rung aufgrund gewichteter Fallzah-
len. Das Nähere kann durch Rechts-
verordnung bestimmt werden.

§ 26

Förderung bei Ausscheiden aus dem
Krankenhausplan

(1) Für Krankenhäuser, die aus
dem Krankenhausplan ganz oder teil-

weise ausscheiden, weil sie für die
bedarfsgerechte Versorgung der Be-
völkerung nicht mehr erforderlich
sind, sind anstelle der nach den §§ 23
und 25 zu zahlenden Fördermittel auf
Antrag pauschale Ausgleichszahlun-
gen zu bewilligen, um die Einstellung
des Krankenhausbetriebs oder seine
Umstellung auf andere Aufgaben zu
erleichtern.

(2) Scheidet ein Fachgebiet oder
mehrere Fachgebiete oder eine Be-
triebsstätte eines Krankenhauses er-
satzlos aus dem Krankenhausplan
aus, betragen die Ausgleichszahlun-
gen bei einer Verminderung der Zahl
der festgesetzten oder aufgestellten
Betten des Krankenhauses um

1. 11 bis zu 30 Betten 3 400 Euro pro
Bett,

2. bis zu 60 Betten 4 100 Euro pro
Bett,

3. bis zu 90 Betten 4 800 Euro pro
Bett,

4. über 90 Betten 5 500 Euro pro Bett.

Scheidet ein Krankenhaus ganz aus
dem Krankenhausplan aus, sind die
pauschalen Ausgleichszahlungen
nach Satz 1 zu verdreifachen.

(3) Krankenhäuser und Einrichtun-
gen nach den §§ 3 und 5 des Kran-
kenhausfinanzierungsgesetzes erhal-
ten keine Ausgleichszahlungen.

§ 27

Förderung von
Forschungsvorhaben

Die zuständige Behörde kann im
Rahmen der für die Pauschalförde-
rung im Haushaltsplan vorgesehenen
Mittel bei Bedarf zur Erreichung und
Unterstützung der in § 1 des Kran-
kenhausfinanzierungsgesetzes und in
§ 1 dieses Gesetzes bezeichneten Zie-
le Mittel für Forschungszwecke, ins-
besondere für die Erforschung

1. patienten- und bedarfsgerechter
Versorgungsstrukturen und -be-
dingungen,

2. des zweckmäßigen und kosten-
günstigen Krankenhausbaus,

3. der Krankenhausorganisation,

4. der Wirtschaftlichkeit des Kran-
kenhausbetriebes und

5. der besseren Zusammenarbeit der
stationären und ambulanten Ein-
richtungen des Gesundheits- und
Sozialwesens

bereitstellen.

§ 28

Sicherung der Zweckbestimmung,
Auflagen und Bedingungen

(1) Fördermittel dürfen nur ent-
sprechend dem Förderzweck, wie er
sich insbesondere aus den im Kran-
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kenhausplan bestimmten Aufgaben
des Krankenhauses ergibt, verwendet
werden. Die zweckentsprechende
Verwendung der Fördermittel ist
durch jährliche Testate eines Wirt-
schaftsprüfers nachzuweisen.

(2) Die Bewilligung von Fördermit-
teln kann mit Auflagen und Bedin-
gungen verbunden werden, soweit
dies zum Erreichen des Gesetzes-
zwecks, insbesondere

1. der Ziele des Krankenhausplans,

2. der Erfüllung des Versorgungsauf-
trags,

3. der Zusammenarbeit nach § 4,

4. zur Verwirklichung der in den §§ 5
bis 12 und 14 bis 16 vorgesehenen
Maßnahmen und

5. der Erfüllung der Verpflichtungen
nach § 19 Abs. 3

erforderlich ist. Die Bewilligung von
Ausgleichszahlungen nach § 26 kann
mit Auflagen und Bedingungen ver-
bunden werden, die für die Umstel-
lung oder die Einstellung des Kran-
kenhausbetriebs erforderlich sind.

§ 29

Rücknahme, Widerruf
und Erstattung

Für die Rücknahme, den Widerruf
und die Erstattung von Bewilligungen
gelten die §§ 48 bis 49a des Hessi-
schen Verwaltungsverfahrensgeset-
zes mit der Maßgabe, dass

1. von einem Widerruf

a) abzusehen ist, wenn geförder-
te Anlagegüter, die nicht un-
mittelbar dem Betrieb von
bettenführenden Abteilungen
des Krankenhauses zugeord-
net sind,

aa) aus fachlichen oder wirt-
schaftlichen Gründen aus
dem Krankenhausbetrieb
ausgegliedert werden,

bb) die betroffenen Anlage-
güter weiterhin aus-
schließlich oder überwie-
gend für Krankenhaus-
zwecke genutzt werden
und

cc) die Erträge aus der Nut-
zung dieser Anlagegüter
so lange und so weit den
entsprechenden Rückla-
gen zugeführt werden,
bis die nicht aufgezehr-
ten Fördermittel durch
interne Verrechnung aus-
geglichen sind,

b) abgesehen werden kann,
wenn eine Umstellung der ge-
förderten Einrichtungen auf
andere soziale Aufgaben er-
folgt oder der strukturellen
Weiterentwicklung des Ge-
sundheitswesens dient,

2. die Erstattungspflicht

a) soweit von den Fördermitteln
Anlagegüter beschafft wor-
den sind, sich entsprechend
der abgelaufenen regelmäßi-
gen Nutzungsdauer des be-
treffenden Anlageguts min-
dert,

b) nur bis zur Höhe des Liquida-
tionswerts der Anlagegüter
besteht, wenn dem Kranken-
haus aus einem von ihm nicht
zu vertretenden Grund nach
Gewährung der Fördermittel
die Erfüllung der Aufgaben
unmöglich wird.

§ 30

Zuständige Behörde

Zuständige Behörde für die Förde-
rung nach diesem Teil ist das für das
Krankenhauswesen zuständige Mi-
nisterium oder die von der für das
Krankenhauswesen zuständigen Mi-
nisterin oder dem hierfür zuständigen
Minister bestimmte Landesbehörde.
Das Land kann die in Satz 1 genann-
ten Aufgaben auf die Wirtschafts-
und Infrastrukturbank Hessen über-
tragen.

§ 31

Lastenverteilung auf Land,
Landkreise und kreisfreie Städte

Die Landkreise und kreisfreien
Städte beteiligen sich an den Kosten
der Krankenhausfinanzierung mit ei-
ner vom Land zu erhebenden Kran-
kenhausumlage nach Maßgabe des
§ 38 des Finanzausgleichsgesetzes in
der Fassung vom 29. Mai 2007 (GVBl. I
S. 310), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 27. Juni 2013 (GVBl. S. 446). In
die Umlage ist, nach Abzug eines Be-
trages von jährlich 18,4 Millionen
Euro, die Hälfte aller Aufwendungen
einzubeziehen, die nach den Vor-
schriften dieses Teils jährlich aufzu-
bringen sind.

§ 32

Förderung von Aus- und
Weiterbildungsstätten für Fachberufe

des Gesundheitswesens

Aus- und Weiterbildungsstätten
für Fachberufe des Gesundheitswe-
sens können gefördert werden, wenn
sie staatlich anerkannt sind und nicht
nach dem Krankenhausfinanzie-
rungsgesetz gefördert werden.

Neunter Teil

Schlussbestimmungen

§ 33

Übergangsvorschriften

Die zum Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens dieses Gesetzes erlassenen Fest-
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stellungsbescheide nach § 18 Abs. 1
des Hessischen Krankenhausgesetzes
1989 vom 18. Dezember 1989 (GVBl. I
S. 452), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 20. Juni 2002 (GVBl. I S. 342), in
der am 31. Dezember 2002 geltenden
Fassung und nach § 18 Abs. 1 des
Hessischen Krankenhausgesetzes
2002 vom 6. November 2002 (GVBl. I
S. 662), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 19. November 2008 (GVBl. I 
S. 986), in der am 31. Dezember 2010
geltenden Fassung gelten fort, bis sie
durch Bescheide nach § 19 Abs. 1 er-
setzt werden.

§ 34

Erlass von Rechtsverordnungen

Die Rechtsverordnungen nach die-
sem Gesetz erlässt die für das Kran-
kenhauswesen zuständige Ministerin
oder der hierfür zuständige Minister,
in den Fällen

1. des § 9 Abs. 3 im Einvernehmen
mit der für den Brand- und Kata-
strophenschutz zuständigen Mi-

nisterin oder dem hierfür zuständi-
gen Minister,

2. des § 14 Abs. 1 Satz 2 im Einver-
nehmen mit der für kommunale
Angelegenheiten zuständigen Mi-
nisterin oder dem hierfür zuständi-
gen Minister,

3. des § 25 Abs. 2 Satz 2 im Einver-
nehmen mit der für Finanzen zu-
ständigen Ministerin oder dem
hierfür zuständigen Minister.

§ 35

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar
2011 in Kraft. Es tritt mit Ablauf des
31. Dezember 2020 außer Kraft.“

Artikel 3

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der
Verkündung in Kraft. Abweichend von
Satz 1 tritt Art. 2 am 1. Januar 2016 in
Kraft.
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Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Wiesbaden, den 1. Juli 2014

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r

B o u f f i e r f ü r  S o z i a l e s  u n d  I n t e g r a t i o n  

G r ü t t n e r
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Aufgrund von § 5 Abs. 3 Satz 3, § 6
Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 Satz 5 und § 9 Abs. 1
Satz 2 in Verbindung mit § 5 Abs. 3 Satz 3
des Hessischen Abgeord netengesetzes
(HessAbgG) vom 18. Oktober 1989
(GVBl. I S. 261), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 25. Juni 2014 (GVBl. S. 138),
teilt das Hessi sche Statistische Landesamt
dem Präsidenten des Landtags die pro-
zentuale Veränderung der nach § 5 Abs. 3
Satz 2 HessAbgG ermittelten Einkom -
mensentwicklung in Hessen sowie die
durchschnittliche Veränderungsrate des
Verbraucherpreisindex des abgelaufenen
Jahres mit.

Nach der Mitteilung des Landesamtes
über die Einkommensentwicklung im ab-
gelaufenen Jahr 2013 gegenüber dem vo-
rangegangenen Jahr 2012 ergibt sich eine
Veränderung von 1,93 v. H.

Gemessen am Verbraucherpreisindex
für Hessen betrug die Veränderungs rate
in diesem Zeitraum 1,3 v. H.

Die Entschädigungen der Abgeordne-
ten und Leistungen werden nach § 5
Abs. 3 Satz 1 und § 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5
Satz 3 und § 9 Abs. 1 Satz 2 in Verbin-
dung mit § 5 Abs. 3 Satz 1 HessAbgG
zum 1. Juli 2014 an die Ein -
kommensentwicklung bzw. die Preisent-
wicklung in Hessen angepasst.

Demnach betragen ab 1. Juli 2014

– die Grundentschädigung
(§ 5 Abs. 1 Satz 2 HessAbgG) 7 508 €

– der steuerpflichtige Auszah-
lungsbetrag der Grundent-
schädigung (§ 5 Abs. 2 Satz 2 
HessAbgG) sowie das Über-
gangsgeld (§ 9 Abs. 1 Satz 1
HessAbgG) 7 487 €

– die steuerpflichtigen Auszah-
lungsbeträge der nicht versor-
gungsfähigen Amtszulagen 
für den Präsidenten des Land-
tags und die Fraktionsvorsit-
zenden 3 744 €

sowie für die Vizepräsiden-
tinnen und Vizepräsidenten
(§ 5 Abs. 2 Satz 3 HessAbgG) 1 872 €

– die Kostenpauschale 
(§ 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 Satz 2 
HessAbgG) 581 €.

Darüber hinaus hat eine Erhöhung 
finanzielle Auswirkungen, soweit die Be-
rechnung von Versorgungsleistungen
nach Bestimmungen des hessischen Ab-
geordnetenrechts an der Anpassung zu
bemessen ist. Zu den Übergangs -
regelungen nach Maßgabe des § 38a
Abs. 1 HessAbgG wird darauf hinge -
wiesen, dass es sich um die 8. Anpassung
handelt.

Die neuen Beträge werden nach § 5
Abs. 3 Satz 4 und § 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5
Satz 6 und § 9 Abs. 1 Satz 2 in Verbin-
dung mit § 5 Abs. 3 Satz 4 HessAbgG im
Gesetz- und Verordnungsblatt veröffent-
licht.

*) Zu FFN 12-11

Veröffentlichung
des Präsidenten des Hessischen Landtags über die Beträge der Entschädigungen

der Abgeordneten und von Leistungen nach dem Hessischen Abgeordnetengesetz
zum 1. Juli 2014*)

Vom 25. Juni 2014

Wiesbaden, den 25. Juni 2014

D e r  P r ä s i d e n t  d e s  H e s s i s c h e n  L a n d t a g s

K a r t m a n n
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